
Stadt Raguhn-Jeßnitz Raguhn-Jeßnitz, 28.10.2025
Amt: Ordnungsamt Kurzzeichen SB: Frau König
Az.:

Anhörungsvorlage Nr. 146-2025

Vorgesehene
Beratungsfolge

Sitzung
am:

Behandlung des TOP Abstimmung

öffentlich nichtöffentlich
Ausschuss Ordnung 18.11.2025 5 5 0 0
Ortschaftsrat Raguhn 08.12.2025 0 0 0 0

GEGENSTAND: Anhörung zur verkehrsrechtlichen Umgestaltung des Bereiches
Markt Raguhn 

Kurzdarstellung des  Sachverhaltes: Im Ortsteil  Raguhn  befindet  sich  der  Ortskern
mit den  Straßen  Mühlstraße,  Kirchstraße,  Kirchplatz,  Markt,  Schulstraße,
Brauhausstraße, Töpfergasse  und  Straße  zum  Friedhof.  Indirekt  schließt  sich  die
Rathausstraße (L136) als Ortsdurchfahrt  an. Es existiert bereits ein abgeschlossenes
Verfahren hinsichtlich  einer  Tempo-30-Zone.  Eine  Umsetzung  erfolgte  jedoch  bisher
nicht und wird daher in diesem Gesamtkonzept noch einmal mit vorgestellt.

Aktuelle Beschwerden  und  Kontrollen  zur  Anfahrt  in  Richtung  der  Grundschule  auf
dem Markt sowie das dortige Park- und Verkehrsverhalten rechtfertigen dringend den
Eingriff in  die  Verkehrsregelung.  Daher  wurde  beiliegender  Beschilderungsplan,
welcher auch  Einfluss  auf  die  Beschilderung  der  Rathausstraße  (L136)  hat  (Höhe
Einmündung Brauhausstraße  =  Zeichen  mit  vorgeschriebener  Fahrtrichtung)
entworfen.

Es wird darauf  hingewiesen,  dass  die  endgültige  Umsetzung von den  ausstehenden
Anhörungen der  zu beteiligten Behörden  und Unternehmen  (Entsorgung und ÖPNV)
sowie auch der Feuerwehr abhängt. 

Gesetzliche
Grundlagen:

§ 45 StVO 

Finanzielle Auswirkungen:
  

Ja

Produkte / Kostenstellen im laufenden HH-Jahr Folgejahr/e
541100.52210000  ca. 5.000,00  

Stellungnahme zur  Anhörung: Der Ortschaftsrat  der  Ortschaft  Raguhn  stimmt  der
Umgestaltung der Verkehrsführung im Stadtkern Raguhn zu. 

(Nachfolgendes ist durch Protokollführer bzw. Sitzungsdienst auszufüllen!)

Abstimmungsergebnis:
Gesamtstimmen: Ja - Stimmen: Nein  Stimmen: Enthaltungen:

Von der Mitwirkung gemäß § 33 KVG LSA sind ausgeschlossen:

Ja N EAnw



Durch vorliegenden Beschluss wurden folgende Beschlüsse
aufgehoben:

entfällt:

Beschluss-
Nr.:

vom Beschluss-
Nr.:

vom

Der Bürgermeister hat von seinem Widerspruchsrecht gem. § 65 (3) KVG LSA Gebrauch
gemacht:

Nein Ja *

* Begründung:

Unterschriften: - :
(Vorsitzender / Ortsbürgermeister)


